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“ „ Fondsbestimmungen 

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert, Miteigentumsfonds gemäß Invest-

mentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. 
    

Der Investmentfonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen und wird von der Schoellerbank Invest AG (nachstehend „Verwaltungs-

gesellschaft“ genannt) mit Sitz in Salzburg verwaltet. 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    MiteigentumsanteileMiteigentumsanteileMiteigentumsanteileMiteigentumsanteile    

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifika-

te) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. 

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden und nach Er-

messen der Verwaltungsgesellschaft in effektiven Stücken 

dargestellt. 

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)    

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstel-

le) ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien. 

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstel-

le) und ihre Standorte oder sonstige im Prospekt genannte 

Zahlstellen. 

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und     

----grundsätzegrundsätzegrundsätzegrundsätze    

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Ver-Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Ver-Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Ver-Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Ver-

mögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werdenmögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werdenmögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werdenmögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden....    

Für den Investmentfonds werden überwiegend internationale 

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen 

erworben, welche nach den Kriterien des Schoellerbank Ak-

tienRating ausgewählt werden. Daneben können auch bis zu 

15 v.H. des Fondsvermögens Wertpapiere erworben werden, 

die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden. 

Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Ak-

tien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und 

nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt 

werden, dürfen ebenfalls erworben werden. 

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter 

Einhaltung der obig angeführten Beschreibung für das Fonds-

vermögen erworben 

1. 1. 1. 1. Wertpapiere Wertpapiere Wertpapiere Wertpapiere     

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten de-

rivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des 

Fondsvermögens erworben werden.  

2. 2. 2. 2. Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente     

Nicht anwendbar. 

3. 3. 3. 3. Wertpapiere und GeldmarktinstrumenteWertpapiere und GeldmarktinstrumenteWertpapiere und GeldmarktinstrumenteWertpapiere und Geldmarktinstrumente    

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien und von Bezugsrech-

ten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten 

anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.H. des Fondsver-

mögens zulässig. 

Wertpapiere dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien 

betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten 

Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.  

Wertpapiere, die die im vorstehenden Absatz genannten Krite-

rien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des 

Fondsvermögens erworben werden. 

4. 4. 4. 4. Anteile an InvestmentfondsAnteile an InvestmentfondsAnteile an InvestmentfondsAnteile an Investmentfonds    

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis 

zu 10 v.H.    des Fondsvermögens und insgesamt bis zu  

10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese 

(OGAW bzw. OGA) ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des 

Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investie-

ren. 

5. 5. 5. 5. Derivative InstrumenteDerivative InstrumenteDerivative InstrumenteDerivative Instrumente    

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 

zu 15 v.H.    des Fondsvermögens und zur Absicherung – 

hauptsächlich von Währungen - eingesetzt werden. 

6. 6. 6. 6. RisikoRisikoRisikoRisiko----Messmethode des InvestmentfondsMessmethode des InvestmentfondsMessmethode des InvestmentfondsMessmethode des Investmentfonds    

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: 

Commitment Ansatz 

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. 

Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt. De-

tails und Erläuterungen finden sich im Prospekt. 

7. 7. 7. 7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen     

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsver-

mögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu 

halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios 

und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei 

Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpa-

pieren unterschreiten und einen höheren Anteil an 
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Sichteinlagen und kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens 12 Monaten aufweisen. 

8. 8. 8. 8. Vorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene Kredite    

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Invest-

mentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. 

des Fondsvermögens aufnehmen.  

9. 9. 9. 9. PensionsgeschäftePensionsgeschäftePensionsgeschäftePensionsgeschäfte    

Nicht anwendbar. 

10. 10. 10. 10. WertpapierleiheWertpapierleiheWertpapierleiheWertpapierleihe    

Nicht anwendbar. 

Nähere Angaben betreffend den Artikel 3 finden sich im Pros-

pekt. 

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rück-Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rück-Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rück-Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rück-

nahmenahmenahmenahme    

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in Euro. 

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem 

Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

zusammen. 

1. 1. 1. 1. Ausgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und Ausgabeaufschlag    

Die Berechnung des Ausgabepreises erfolgt, wenn eine Aus-

gabe der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im 

Monat. 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich 

eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 4 v.H. zur De-

ckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, 

aufgerundet auf die nächsten 5 Cent. Die Ausgabe der Anteile 

ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft 

behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vo-

rübergehend oder vollständig einzustellen. 

2. 2. 2. 2. Rücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und Rücknahmeabschlag    

Die Berechnung des Rücknahmepreises erfolgt, wenn eine 

Rücknahme der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal 

im Monat. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteils-

wert abgerundet auf die nächsten 5 Cent. Es fällt kein 

Rücknahmeabschlag an.  

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an 

dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen 

Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen. 

Artikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 Rechnungsjahr    

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 

01.09. bis zum 31.08.  

Artikel 6 AnteilsgatArtikel 6 AnteilsgatArtikel 6 AnteilsgatArtikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisver-tungen und Erträgnisver-tungen und Erträgnisver-tungen und Erträgnisver-

wendungwendungwendungwendung    

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine 

und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug ausge-

geben werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, 

auch Vollthesaurierungsanteile auszugeben. 

1. 1. 1. 1. ErträErträErträErträggggnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsanteil-anteil-anteil-anteil-

scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

(Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten 

nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüt-

tet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung 

der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die 

Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermö-

genswerten des Investmentfonds einschließlich von 

Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine 

Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenaus-

schüttungen sind zulässig. Das Fondsvermögen darf durch 

Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene 

Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.  

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteils-

scheinen ab 15.11. des folgenden Rechnungsjahres 

auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

Jedenfalls ist ab dem 15.11. des folgenden Rechnungsjahres 

der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffen-

denfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen 

Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerab-

fuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die 

Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechen-

der Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass 

die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinha-

bern gehalten werden können, die entweder nicht der 

inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen 

oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 

§ 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung 

von der Kapitalertragsteuer vorliegen. Der Anspruch der Anteil-

inhaber auf Herausgabe der Erträgnisanteile verjährt nach 

Ablauf von fünf Jahren. Solche Erträgnisanteile sind nach Ab-

lauf der Frist als Erträgnisse des Investmentfonds zu 

behandeln. 

2. 2. 2. 2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-

scheinen mit KEStscheinen mit KEStscheinen mit KEStscheinen mit KESt----Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist 

bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.11. des folgenden 

Rechnungsjahres der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzah-

len, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den 

ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden 

Kapitalertrag-steuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei 

denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung ent-

sprechender Nachweise von den depotführenden Stellen 

sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur 
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von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder 

nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer 

unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Be-

freiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für 

eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.  

3. 3. 3. 3. ErträgnisverwendErträgnisverwendErträgnisverwendErträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-ung bei Thesaurierungsanteil-ung bei Thesaurierungsanteil-ung bei Thesaurierungsanteil-

scheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KESt----Abzug (VollAbzug (VollAbzug (VollAbzug (Vollthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlands----    

und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird 

keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das 

Unterbleiben der KESt Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß 

InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 15.11. des folgen-

den Rechnungsjahres. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch 

Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführen-

den Stellen sicher, dass die Anteilscheine im 

Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden 

können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 

Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-

zungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuer-

gesetzes vorliegen. Werden diese Voraussetzungen zum 

Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermit-

telte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden 

Kreditinstituts auszuzahlen. 

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, ErArtikel 7 Verwaltungsgebühr, ErArtikel 7 Verwaltungsgebühr, ErArtikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von satz von satz von satz von 

Aufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, Abwicklungsgebühr    

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit 

eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,82 v.H. des 

Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errech-

net wird. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz 

aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.  

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine 

Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens. 

Nähere Angaben finden sich im Prospekt. 
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“ „ Anhang 

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten MärktenListe der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten MärktenListe der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten MärktenListe der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten    

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR    

Nach Artikel 16 der Richtlinie 93/22/EWG (Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) muss jeder Mitgliedstaat ein aktuelles Verzeichnis der von 

ihm genehmigten Märkte führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln. 

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröf-

fentlichen.  

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren 

Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen. 

 

Mit dem erwarteten Ausscheiden Großbritanniens (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EU-Mitgliedstaat und in weiterer Folge ver-

lieren auch die dort ansässigen Börsen ihren Status als EU-Börsen. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen 

Börsen weiterhin als anerkannte geregelte Märkteanerkannte geregelte Märkteanerkannte geregelte Märkteanerkannte geregelte Märkte im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten. Die nötigen Anpassungen in 

diesem Anhang sind in weiterer Folge von der Verwaltungsgesellschaft zu veranlassen. 

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden 1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unterSie unterSie unterSie unter    

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg1 

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der 1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der GeregGeregGeregGeregelten Märkteelten Märkteelten Märkteelten Märkte    zu subsumieren:zu subsumieren:zu subsumieren:zu subsumieren:    

1.2.1. Luxemburg Euro MTF Luxemburg 

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:    

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.    

2. Börsen in eu2. Börsen in eu2. Börsen in eu2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWRropäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWRropäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWRropäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR    

2.1. Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 

2.2. Kroatien: Zagreb Stock Exchange  

2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange);Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 

2.4. Schweiz: SWX Swiss-Exchange 

2.5. Serbien und Montenegro: Belgrad 

2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 

3. Börsen in außereuropäischen Ländern3. Börsen in außereuropäischen Ländern3. Börsen in außereuropäischen Ländern3. Börsen in außereuropäischen Ländern    

3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 

3.2. Argentinien: Buenos Aires 

                                                             

1 Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table co-

lumns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden. 
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3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 

3.4. Chile: Santiago 

3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 

3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 

3.7. Indien: Mumbay 

3.8. Indonesien: Jakarta 

3.9. Israel: Tel Aviv 

3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima 

3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal 

3.12. Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia 

3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) 

3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad 

3.15. Mexiko: Mexiko City 

3.16. Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 

3.17. Philippinen: Manila 

3.18. Singapur: Singapur Stock Exchange 

3.19. Südafrika: Johannesburg 

3.20. Taiwan: Taipei 

3.21. Thailand: Bangkok 

3.22. USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE),  

  Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia,  

  Chicago, Boston, Cincinnati 

3.23. Venezuela: Caracas 

3.24. Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 

4.4.4.4.    Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen GemeinschaftOrganisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen GemeinschaftOrganisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen GemeinschaftOrganisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft    

4.1 Japan: Over the Counter Market 

4.2 Kanada: Over the Counter Market 

4.3 Korea: Over the Counter Market 

4.4 Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market der Mitglieder der  

  International Securities Market Association (ISMA), Zürich 

4.5 USA:  Over the Counter Market im NASDAQ-System, Over the Counter Market (markets organised by 

  NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities 

  Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter-Market for 

  Agency Mortgage-Backed Securities 

5.5.5.5.    Börsen mit Futures und Options MärktenBörsen mit Futures und Options MärktenBörsen mit Futures und Options MärktenBörsen mit Futures und Options Märkten    

5.1 Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

5.2 Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 

5.3 Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, 

  Sao Paulo Stock Exchange 

5.4 Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd. 

5.5 Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial  

  Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 

5.6 Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange  

5.7 Korea: Korea Futures Exchange 

5.8 Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 

5.9 Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange 
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5.10 Philippinen: Manila International Futures Exchange 

5.11 Singapur: Singapore International Monetary Exchange 

5.12 Slowakei: RM System Slovakia  

5.13 Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) 

5.14 Schweiz: EUREX 

5.15 Türkei: TurkDEX 

5.16 USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade,  

  Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange,  

  New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange,  

  New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) 


